
Anlässlich des zwanzigjährigen Jubiläums der Verabschiedung
der UN-Kinderrechtskonvention am 20.11.1989

Kritik der Kinderrechtsbewegung:
Kinder brauchen nichts weniger als Rechte

Nimmt man sich einmal die Liste der Kinderrechte vor – seien es die 41 Artikel der Uno-

Kinderrechtskonvention oder die Liste der 10 wichtigsten Kinderrechte, wie sie von Kin-

derrechtsaktionsgruppen zusammengestellt worden sind -, dann kann man sich einem beklemmen-

den Gefühl schwerlich entziehen. Nicht wegen der darin zusammengetragenen Rechtsansprüche, 

sondern wegen der in den Rechtsansprüchen aufgelisteten physischen und psychischen Misshand-

lungen,  Drangsalierungen  und  Beschädigungen,  der  in  ihnen  aufgezählten  Formen  von  Unter-

drückung und Ausbeutung, der Kinder weltweit ausgesetzt sind. Man muss dafür die Kinderrechte 

eben nur als das lesen, was sie sind, als verbale Zeugnisse des äußerst rohen und rücksichtslosen 

Umgangs mit Kindern: Wenn in Kinderrechten gefordert wird, dass Kinder gesund leben und ihre 

Krankheiten medizinisch versorgt werden sollen, dass niemand sie schlagen, misshandeln oder se-

xuell missbrauchen darf, dass sie am Gebrauch von Suchtstoffen gehindert werden müssen und ih-

nen Leistungen der Sozialversicherungen nicht vorenthalten werden dürfen, dass sie vor Ausbeu-

tung, Prostitution, Kinderhändlern und vor Verwendung als Kindersoldaten geschützt werden müs-

sen usw., dann wird festgehalten, dass genau das mit ihnen angestellt wird. Warum sollten Kinder-

rechtsaktivisten auch sonst die Unterlassung von all dem fordern?

1.

Zwar rennt man mit der Formulierung einiger Rechte für Kinder, so wie sie in Kinderrecht-

schartas stehen, hierzulande offene Türen ein. Hier sind Gewalt gegen Kinder und Kind-

stötung,  sexueller  Missbrauch und  Kinderausbeutung,  Kindsverwahrlosung und Drogen-,  Tabak- 

und Alkoholverkauf an Kinder unter Strafe gestellt; auch darf man Kinder nicht verkaufen oder zur 

Prostitution zwingen, sie nicht zu Dealern oder Taschendieben abrichten. Was, wie gesagt, darauf 

verweist, dass es auch in der zivilisierten deutschen Demokratie Gründe gibt, solche Straftatsbe-

stände zu formulieren. Sie verweisen erneut auf nichts anderes, als dass auch hier solch ein Um-

gang mit Kindern vorkommt und dass es sich dabei nicht um singuläre Tatbestände handelt – sonst 

müsste man all das nicht verbieten. Ein Blick in die Zeitungen offenbart zudem, dass alle nur vor-

stellbaren Ekligkeiten und Gemeinheiten von Erwachsenen im Umgang mit Kindern auch in deut-

schen Landen an der Tagesordnung sind.

2.
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   Aber daneben gibt es hierzulande zusätzlich eine ganze Reihe von der Drangsalierungen und Be-

schädigungen von Kindern, die mitnichten verboten sind: Ganz offen wird - erstens - der Sachver-

halt  der  Kinderarmut  vermeldet.  Offizielle  Statistiken errechnen,  dass  in  Deutschland zwischen 

12% und 22% aller Kinder unter die Kategorie der 'Kinderarmut' fallen , d.h. selbst nach den äu-

ßerst problematischen Maßstäben des Statistischen Bundesamtes bzw. von Armutsforschern nicht 

unter Verhältnissen aufwachsen, in denen so etwas wie ausreichende, regelmäßige Mahlzeiten, hin-

reichende Kleidung und befriedigende Wohnverhältnisse gegeben sind. Dass Kinderarmut nicht vom 

Himmel  fällt,  sondern  das  „Abfallprodukt“  von  Erwachsenenarmut  ist,  zeigen  diese  Statistiken 

gleich mit auf, wenn sie von den Eltern vermelden, dass sie mehrheitlich zu den Hartz-IV-Empfän-

gern gehören oder wenn sie Singles in prekären Arbeitsverhältnissen überdurchschnittliche Zahlen 

von Kinderarmut zuordnen.

   Zum beliebten Unterhaltungsthema im deutschen Fernsehen hat es - zweitens - eine Form von 

Beschädigung gebracht, die sich als das Produkt „zerrütteter Familienverhältnisse“ präsentiert: die 

Kinderverrohung. Supernanny führt dem deutschen Publikum vor, wie „überforderte“ Eltern aus den 

berühmten „bildungsfernen Schichten“ vor ihren Kindern kapitulieren, die es in kurzer Zeit zu ech-

ten Widerlingen gebracht haben, denen Vandalismus, der Griff ins elterliche Portemonnaie, Gewalt 

gegen Eltern und Ignoranz notwendiger Regeln im familialen Zusammenleben völlig selbstverständ-

lich ist. Es ist natürlich kein Zufall, dass sich diese Beschädigungen an den Kindern - drittens - in 

der Schule  fortsetzen. Diesmal sogar weit entfernt davon, wenigstens als Skandal verbucht zu 

werden,  schafft  es die als  Sortierungsanstalt  organisierte Schule hierzulande,  die Mehrheit  des 

Nachwuchses im Kindesalter von weiterführender Bildung auszuschließen.

   Diese mit System betriebene Kinderverblödung, vornehm "Bildungarmut" genannt – ca.25% der 

Kinder gehören nach PISA I zu den funktionalen Analphabeten – wird national nur dann registriert, 
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wenn darüber Deutschland im internationalen Bildungsranking  hintere Plätze einnimmt oder die 

Kindersortierung zu offensichtlich alle Ideale von Chancengleichheit blamiert. Die auf die eine oder 

andere Restschule abgeschobenen Schüler, die sich früh die Karriere in der kapitalistischen Arbeits-

welt abschminken können und auf Hartz-IV, die Großfamilie oder eine Karriere als Kleinkriminelle 

setzen, erfahren - viertens - den schulischen Ausschluss noch im – offiziellen – Kindesalter als Ein-

stieg in lebenslange materielle Depravierung, d.h. als die Aussicht, der Sozialkarriere ihrer Eltern 

folgen zu dürfen. Auch Kinderarbeit ist - fünftens - hierzulande erlaubt, soweit sie den Bestimmun-

gen des Jugendarbeitsschutzgesetzes entspricht. Das erlaubt deswegen das Arbeiten von Menschen 

ab dem 15. Lebensjahr, weil die hiesige Definition von Kindheit die der UNICEF glatt um drei Jahre 

unterbietet. Schließlich ist es - sechstens - immer noch gestattet, Kinder armer Leute, denen nicht 

die Gnade der deutschen Geburt teilhaftig geworden ist, in jene "Heimat" abzuschieben, aus der 

ihre Eltern mit guten Gründen geflohen sind. Auf diesem Vorbehalt hatte die deutsche Regierung 

1992 bestanden, als sie die Kinderrechtskonvention paraphierte.

   Verboten sind diese hier aufgezählten Kinderkarrieren mit all ihren rohen, schädlichen und ver-

blödenden Begleitumständen bzw. aussichtslosen Perspektiven in  dieser Gesellschaft  nicht.  Wie 

auch, gehören sie doch zur Klassengesellschaft dazu. In der braucht es arm gehaltene Menschen 

fürs nationale Wachstum und zugleich den Nachwuchs, der dann in entsprechenden Verhältnissen 

aufwächst. Teile von ihm werden dann schon im Jugendalter in unbrauchbare Armut – Prekariat ge-

nannt - entlassen, andere dürfen sich, zusammen mit den ausländischen Kollegen an Arbeitsplät-

zen um Verdienst bemühen, an denen ihre "Bildungsarmut" nicht stört. Von der Politik durchgesetz-

te, wachsende Volksverarmung ist folglich der letzte Grund der hier aufgezählten Beschädigungen 

an Kindern und Heranwachsenden, an denen die Politik zudem nie diese selbst, sondern immer nur 

deren Auswirkungen auf die nationale Ordnung stören – wie gleich noch näher ausgeführt wird.

Doch damit nicht genug: Es gibt einen guten Grund, sich zusätzlich einmal die Frage vor-

zulegen, welche Stellung die demokratischen Herrschaft zu dem nationalen Nachwuchs 

insgesamt einnimmt.  Ihre Sorge um „das Kind“ verrät,  dass ein anderes Wohl im Vordergrund 

steht, wenn vom „Wohl des Kindes“ die Rede ist. Denn wenn in demographisch ambitionierten Trak-

taten davor gewarnt wird, dass „wir Deutschen aussterben“, wenn Kampagnen mit dem Motto „Ma-

che dich unsterblich“ Männer zur Kinderproduktion anregen wollen, wenn es Nachwuchsprämien in 

Gestalt von – nein, nicht von Mutterkreuzen, sondern von - Kindergeld gibt, das die Familienminis-

terin übrigens kürzlich zum Elterngeld umgestaltet hat, dass von ihm nicht nur die sozial-depravier-

ten Schichten „profitieren“, dann ist damit hinreichend belegt, dass hierzulande Kinder aller Klas-

sen und Schichten als  notwendiges zuschüssiges Volksmaterial  gelten, angefordert werden und 

später so oder so gefordert werden. Sie werden gleich nach ihrer Geburt als Teil des Staatsvolks re-

gistriert und als Material des Staates für diverse Fronten verplant. Denn Größe und Erfolg des deut-

schen Nationalstaats in Konkurrenz zu anderen Staaten sind immer auch eine demographische Fra-

ge. Nachwuchsproduktion ist deswegen nationaler Dienst und die Familie die Keimzelle der Nation. 

Die Rede vom „Wohl des Kindes“ bleibt einem schon wieder im Halse stecken, erst recht, wenn 

auch seine Verfechter, wie etwa das „Aktionsbündnis Kinderrechte“ die „Zukunftsfähigkeit der deut-

schen Gesellschaft angesichts sinkender Kinderzahlen“ als Argument für Kinderrechte bemüht.

3.

   Das Wohl der Kinder gilt eben nur und nur soweit, wie diese dadurch in die Lage versetzt werden, 
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ihre zukünftige Funktion als tragende Teile des Staatsvolks im eingerichteten demokratischen Kapi-

talismus qualitativ und quantitativ erfüllen zu können. Nur deshalb sollen sie auch nicht zu früh, 

d.h. nicht schon als Kinder verschlissen und unbrauchbar gemacht werden – wenigstens nicht in zu 

großer Zahl. Ihr Wohl buchstabiert sich folglich so: Sie haben sich in der Familien- und Schulerzie-

hung als „mündige Staatsbürger“ und für etliche nachgefragte Jobs zu qualifizieren, d.h. sie müs-

sen sich geistig, moralisch und körperlich darauf vorbereiten (lassen), aus freien Stücken – also 

ohne Vormund – an den diversen  Plätzen der Gesellschaft, als Lehrer und Lagerist, als Professorin 

und Friseurin, als Hausfrau und Soldat, als Chefarzt und kleine Angestellte ihre Dienste für das Ge-

lingen des global angelegten Projekts „Deutschland“ zu leisten.

   Und das schließt ein, dass später, wenn sie erwachsen sind, so ziemlich all das mit ihnen ange-

stellt werden darf, wovor sie als Kinder hierzulande möglichst noch verschont werden sollten: Sie 

dürfen ausgebeutet werden und „dürfen“ sich dafür selbst lebenslang als Arbeitskräfte verkaufen – 

einschließlich aller ruinösen Folgen. Diese Variante von Menschenhandel gilt bekanntlich als Güte-

zeichen von Marktwirtschaft. Erwachsene dürfen Drogen nehmen, damit Armutsfolgen zu kompen-

sieren versuchen und sie dürfen sich prostituieren. Ihre geistige Verrohung, kräftig gefördert von 

Presse, Funk und TV, ist, gerade wenn sie Soldaten werden – was sie dann auch werden dürfen – 

gefragt; eignet sich aber auch fürs Aushalten von 40 Jahren Fabrikarbeit. Den mündig sozialisierten 

Erwachsenen wird zugemutet, und es wird von ihnen erwartet, dass sie all das bewältigen und aus-

halten; und zwar in jener Menge, die hier als nützliches Staatsvolk gebraucht wird. Nichts von dem, 

was Kindern erspart werden soll, gilt also dem Kind; es gilt vielmehr seiner Rolle, die es später als 

Erwachsener im Kapitalismus zu bewältigen hat. Denn wer als Kind kaputt gemacht wird, taugt als 

Erwachsener nicht mehr zum Dienst an Staats- und Geldmacht. Darin fasst sich der ganze Unter-

schied zwischen Kindern und Erwachsenen hierzulande zusammen. Ein Aktionsbündnis zum Schutz 

der Erwachsenen vor Ausbeutung und Missbrauch, vor Kriegen und Suchtstoffen usw. braucht es da 

nicht. So etwas fällt auch Kinderrechtsaktivisten in ihrer Bornierung auf die Heranwachsenden nicht 

ein.

   Deshalb ärgert es die Politik schon, wenn es Teile des produzierten Nachwuchses an Respekt vor 

Eltern und Amtsinhabern fehlen lassen, wenn sie sich „falsche Freunde“ wählen, als Kleinkriminelle 

agieren, sich zu Schlägerbanden zusammenschließen usw., wenn sie also, gemessen an den Erwar-

tungen an sie, aus dem Ruder laufen. Und es wächst sich für die Politik zum nationalen Notstand 

aus, wenn sich Deutsche zu wenig um die Produktion von Nachwuchs kümmern. Dabei ist all das, 

was die Politik da an der Nachwuchsproduktion und am heranwachsenden Nachwuchs stört, nichts 

als das Resultat ihrer eigenen polit-ökonomischen Werke: Kinder kann man sich nicht leisten, weil 

es an Geld fehlt; oder umgekehrt: Kinder werden nur in die Welt gesetzt, um eine bessere Woh-

nung zugewiesen zu bekommen, danach sind die „Blagen“ nur noch Störung. Ein Schicksal, dass 

sie mit vielen anderen Kindern armer Leuten teilen. Und so verhalten sich große Teile von ihnen 

dann auch – in der Familie, auf der Straße, in der Schule.

Und gegen all das sollen Kinderrechte helfen? Wie das? Kinder brauchen keine Rechte, 

sondern vernünftige und reichliche Ernährung, ordentliche Kleidung, angenehme Wohn-

verhältnisse, sowie Spiel- und Lerngelegenheiten. All das sollte man nicht mit Rechten verwech-

4.
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seln. Die Kinderrechtsaktivitäten sind in mehrfacher Hinsicht falsch. Warum fällt den Aktivisten fürs 

Kinderwohl nur das Einklagen von Rechten und deren Verankerung im Grundgesetz ein? Ein Inter-

esse an der Verbesserung der Lage von Kindern zu äußern, sich Mittel seiner Durchsetzung gegen 

die existierenden Widerstände zu überlegen und zu verschaffen - all das wäre im übrigen Sache 

von Erwachsenen und zugleich auch für sie -, das ist es nicht, was sie umtreibt. Die Differenz zwi-

schen dem Bedürfnis bzw. dem Interesse, das man hat, und dem Recht, das einem von höchster 

Stelle erlaubt wird, haben sie gefressen. Nur was als Recht gewährt wird, also das was man darf, 

das geht in Ordnung. Auf dem eigenen, gut begründeten Interesse zu bestehen, das fällt hierzulan-

de unter verpönten Egoismus; die Relativierung aller Interessen am Erlaubten ist denn auch die 

durchgesetzte Stellung der Menschen zu ihren ganzen eigenen Wünschen und Lebenszielen. Es ist 

das Recht nicht zu verwechseln mit der materiellen Sicherung und schon nicht mit der Garantie 

dessen, was da als Recht gewährt wird. Geschützt ist das freie Bemühen darum, gesichert sind 

deswegen noch lange nicht die dafür notwendigen sachlichen Bedingungen. Und erst recht nicht 

der Erfolg, der hängt schlicht davon ab, ob das eigene Bemühen denn auf die Mittel zurückgreifen 

kann, die fürs Wohlergehen notwendig sind. 

   Was man aus gewährten Rechten machen kann, dass ist folglich nichts als eine Frage der staat-

lich geschützten Reichtumsverteilung in der Klassengesellschaft. Deswegen ist der Aktivismus der 

Kinderfreunde auch recht untertänig, weil er ausgerechnet von der Staatsgewalt, die die vorgeführ-

ten  schlimmen Kinderkarrieren  hierzulande  organisiert  oder  zulässt,  durch  die  Gewährung  von 

Rechten die Wendung zum Guten erwartet. Die ganz besondere Güte der Rechte besteht zudem 

darin, dass man als Privatmensch gegen Rechtsverletzungen klagen darf, und zwar dann, wenn sie 

passiert sind. Ist es das, was Kinderrechtler wollen? Wollen sie wirklich dann vor den Schranken 

des Gerichts mit den juristischen Vertretern der staatlichen Rechtsgewalt darum streiten, was ei-

gentlich und hierzulande zum Wohle des Kindes ist, wenn es bereits geprügelt und missbraucht 

worden ist, also das Kind – fast im wahrsten Sinne des Wortes – bereits in den Brunnen gefallen 

ist?

   Es obliegt schließlich der Inhalt der geforderten Rechte nicht der freien, phantasievollen und von 

guten Absichten getragenen Ausgestaltung durch Kinderrechtsaktivisten. Wo sie den Staat darum 

bitten, dass er den Kindern Rechte einräumen möge, da tut er das oder auch nicht, und zwar im-

mer  nach  seiner  Räson,  in  der  Kinder   -  wie  gesagt  –  etwas  anders  vorkommen  als  in  der 

Wunschwelt der Kinderrechtler.
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